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Sehr geehrter Herr Strack, 

ich beziehe mich auf Ihre E-Mail vom 24. Oktober 2015, in der Sie gemäß Artikel 7 
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu 
Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission einen 
Zweitantrag auf Zugang zu Dokumenten stellen. 

Sie geben in Ihrer E-Mail an, dass Sie bereit wären, den Umfang Ihres in Punkt 2.3 des 
Erstbescheids genannten Antrags einzuschränken. Dementsprechend würde ich Sie 
bitten, mir innerhalb drei Arbeitstagen nach Erhalt dieses Schreibens den genauen 
Umfang dieses Teils Ihres Antrags mitzuteilen. Falls Sie uns diesen reduzierten Umfang 
nicht innerhalb der genannten Frist mitteilen, werden wir Ihren Zweitantrag auf Basis des 
derzeitigen Umfangs Ihres Antrags bearbeiten. 

Mit freundlichen Grüßen, 
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